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BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLALIMENNONITENHOF" , FRIEDELSHE]M

Die Ortsgemeinde Friedelsheim möchte mit der städtebaus schen Erneuerung
des "Mennonjtenhofes" die besondere Problemlage ihres Ortskerns verbes-
sern. Sowohl die Bebauung als auch die Freiflächen dieses Gebietes sind
einerseits .von besonderer historischer Bedeutung fUr den Ort Friedels-
heim und andererseits durch Brandschjden und sonstige baua sche Mängel
te+lwejse vom Zerfall bedroht. ' '

Zur Beurteilung der städtebaulichen Mißstände und zur Entwicklung einer
Erneuerungskonzeption wurden vorbereitende:. Untersuchungen durchgeführt
Die Zusammenstellung der Ergebnisse dieser Untersuchung bilden die Grund
lage air den Bebauungsplan 'iMennonltenhof''

1 . GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

Der. Bebauungsplan umfaßt etwa 2 ha. des historisch gewachsenen Ortskerns
Er beinhaltet speziell den historischen Mennonitenhofbereich und den Be.
reich des ehemaligen Jagdschlosses von Friedelsheim mit der vorhandenen
Hasserfläche des Schwabenbaches.

Von seiner historischen Entwicklung her ist dieser Bereich als ein schon
im OrtsgrundriB ablesbarer, besonders strukturierter Bereich gekennzeich-
net. Das vorhandene historisch bedingte Gemelnschaftseigentum'der Haus-
eigentümer an der Hoffläche .(d.h. die Hoffläche gehört allen Hauseigen-tiimern im Mennonjtenhof. Jeder Hauseigentümer hat einen nicht lokaljsier-
ten Eigentumsanteil an der Hoffläche.l bildet eln zusätze iches Unterschel
dungskriterlum zu anderen Berejchën des Ortskerns.
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2. ZIELE DES BEBAUUNGSPLANES "MENNONITENHOF"

UMBAU, ERNEUERUNG UND GESTALTUNG DES ORTSKERNS VON FRIEDELSHEIM

STÄRKUNG DER FUNKTION
WOHNEN IM ORTSKERN

Modernisierung und Instandsetzung der bestehenden Gebäude
entlang der Bahnhofstraße, Hauptstraße und Burgstraße

Erhaltung der Gebäude von historischer, künstlerischer
und städtebaulicher Bedeutung.

Schaffung von neuem, zusätzljc
Orts kern .

Verbesserung der Wohnumfel dqual ität durch Verkehrsberuhigung
und Griingestaltung der öffentlichen Freiflächen. ''

hem aura kt{ ven wohnraum im

ERHALTUNG DER HISTORISCHEN RESTE DER EHEMALIGEN SCHLOSSANLAGE

GESTALTUNG EINES ATTRAKTIVEN ORTSMITTELPUNKTES

Attraktivierung und Neugestaltung der öffentlichen Freiflächen
entlang der Wasserfläche des Schwabenbaches.

GRUNDGESTALTUNG ZUR REALISIERUNG DIESER ZIELE SIND:

- Neuordnung der Grundstiicksverhältnisse und Auflösu
Geme i n schaftse igentums

Neugestaltung der Erschl ießungsflächen des Hofberejches

Verbesserung der Bausubstanz(Renovierung)

Ersatz.:von verfallenen Bausubstanz (durch Brandschäden verursacht)
durch Neubaumaßnahmen. ' ' ''' ''

desng

3 . STÄDTEBAULICHE MIßSTÄNDE

Entsprechend $ 3 (3) StBauFG sind folgende Mißstände vorherrschend:

Vorhandene Ruinen der niedergebrannten Gebäude

die bauliche Beschaffenheit einzelner Wohnungen und Arbeitsstätten
bedürfen außer Modernisierung und .technjschër Gebäudeausstattung
auch Instandsetzungsarbeiten ''' ' ''''' '

dje Nutzung der unbebauten Flächen sowie die Flächen der durch



Brand zerstörten Gebäude ist beeinträchtigt

die Verunreinigung dieser Fläche beeinträchtigt die Wohnum
fel dqual i tä t

die Funktjonsfähjgkejt des Mennonitenhofes {st in bezug auf
die Erschließung und den ruhenden Verkehr eingeschränkt

Die diesem Bereich zukommende Funktion, den sozialen, kulturellen
und baulichen Ortsmittelpunkt von Friedelshelm zu bilden, kann im
momentanen Zustand nicht erfüllt werden.

Fol geltung

Nach den Kriterien des Städtebauförderungsgesetzes sind im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes städtebauliche Mißstände vorhanden und so-
mit die städtebauliche Erneuerung zwingend erforderlich. Der Bebauungs
plan fixiert die Ziele der Neugestaltung rechte ich bindend.

4. STÄDTEBAULICHES NEUORDNUNGSKONZEPT

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Momentan befinden sich im Mennonitenhofbereich noch ejn Weinabfiillbe-
trieb, zwei kleinere Schreinereibetriebe sowie dreß landwlrtschaftl l
chë Betriebe

Die vorhandenen gewerbe schen Betriebe konzentrieren sich im östl schen
Teil des Mennonitenhofes. Eine Wejterfiihrung der Betriebe {st von den
Eigentümern beabsichtigt. Die urspriingl sche Absicht, diesen Bereich
als "besonderes Wohngebiet" $ 4a BauNVO auszuweisen, {st hiermit stark
eingeschränkt, eine Umwidmung vön gemischter Baufläche in Richtung
Wohnbauflächen entspricht nicht der vorhandenen tatsächlichen Nutzung.
Aus diesem Grund erfolgte die Ausweisung als Mischgebiet (Mi).

Im Bereich des ehemal iren Jagdschlosses sowie im stidwestl lehen Teil
.des Mennonitenhofes- befinden sich 3 landwlrtschaftl sche Betriebe. Ent
sprechend dieser vorhandenen dörflichen Strukturen erfolgte die Aus-
weisung als Dorfgebjet (MD)

MASS DER BAUL l CHEN NUTZUNG

Ober $ 17(a) flip MD und $ 17(9) sowie $ 17(10) flip Mi aus städte
baulichen Gründen werden die Höchstwerte des $ 17 Absatz 1, 3 und 4
imBebauungsplan erhöht($ 17(9) und(lO))
Vor dem Inkrafttreten der Baunutzungsverordnung waren bereits 37 %
des Mennonitenhofes bebaut (Grenzen L 527 und L 525; Burgstraße, Wasser
fläche des Schwabenbaches sowie Siidgrenze der Gärten im Norden des
Mennon i tenhofes ) .

Nach Abzug der notwendigen Erschließungsflächen im Innenhof erhöht sich
die t)berbauung auf 47 % des Mennonitenhofes. Die Geschosslgkeit kann
überwiegend mit 2 Geschossen angesetzt werden.



Ziel des Bebauungsplanes ist: Die ursprünge sche historisch geprägte
Form des Mennonitenhofes zu erhalten, d.h. dje Blockstruktur wieder
zu.ergänzen, als auch die Qualität des momentan noch privaten Innen-
hofes am Wasser, der üffentl ichkeit zugänglich zu machen. Die hierdurch
bedingte Reduzierung der privaten Hof- und Gartenflächen zu Gunsten der
Allgemeinheit, erhöht damit zwangsläufig die Höchstwerte der baut schen
Nutzung. Der Anteil der öffentl schen Verkehrs- und Freiflächen liegt
aber insgesamt wesentl ich Uber durchschnitts schen Werten fUr ver-
gleichsbare Bereiche {n anderen Gemeinden.

Gerljnqere.private Freiflächen werden somit durch das größere Angebot
an öffentl schen Flächen ausgeglichen (Dorfanger, Wasserfläche, ver-
kehrsberuhjgte Einschl {eßungsstraße). Entsprechend der Umsetzung des
städtebaus schen Entwurfs wurde flip den Bereich A. A. B. B. und'B.
eine GRZ von 0,6 und eine GFZ von 1,0 festgesetz't. ' ' c J

Erst durch diese Werte läßt sich eine wirtschaftl sche Bebauung mit
einer entsprechenden Haustiere real isieren.

Für die verbleibenden Bereiche A2 und C sind die Höchstwerte nach $ 17
BauNVO Absatz l gültig, GRZ = 0,ë und GFZ = 0,8.

Durchschnittlich wird zukünftig eine GRZ von 0,56 erzielt werden können.
wobei sich der Verkehrsflächenanteil von 20 % auf ca. 30 % erhöht.

Die Geschoßigkeit und Höhenentwicklung wurden {n ihre maximalen Aug-
nutzungsmögllchkeiten von 2 Geschoßen so gewählt, daß die historische
Baustruktur auch in ihrer Höhenentwlcklung gewährt bleibt

Die grundsätze ich unterschiede schen beiden Bauweisen im Ortskern von
Friedelsheim, zum einen die geschlossene Bauweise vor allem im Menno-
nitenhof, und zum anderen die U-förmige Gehöftbauweise, sind auch zu
künftig {n diesem historisch geprägten Bereich zu erhalten.

D.ie Erschließung im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat
uber. entsprechend verkehrsberuhigende und kinderfreundl ich gestaltete
Flächen zu erfolgen. Im Bereich um die alten Kastanien {st'ein ent-
sprechender Dorfanger zu gestalten. Um die Reste der ehemal igen Burg-
anlage ist teils auf privatem und teils auf öffentl ichem Grund ein
Fußweg anzulegen, er kann in einfacher Weise mit wassergebundener Decke
ausgeführt werden.

Dje noch unbebauten Freiflächen entlang des Schwabenbaches sind auch zu
künftig von der Bebauung freizuhalten und weiterhin als Rebfläche
bzw. als Kleingärten zu nutzen, -oder als dffentl sche Grünfläche zu
gestalten. Die. großkronigen alten Bäume wie die Pappeln und die Kasta-
nienbäume, die erst durch einen Baumchirurgen behandelt wurden, sind
auch weiterhin zu schützen und zu pflegen. 'Genauso ist die Wasserfläche
des Schwabenbaches zu erhalten und zu pflegen.
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[:]":::,Ei$:i"=E:.:'- : :zur Verwfr.k] jchung des Beb.auungsplanes als

- Säuberung und Ausbau der Wasserflächen

- Herstellung der ErschlieBungsstraßen und Wege

Bereits vorssedenpssnd sämtl sche Erschl ießungsanlagen Wie: Wasser,

7. KOSTEN

Oberschlägig ermittelte Kosten:
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8. UMLEGUNG

nach BBaufuduucggeeshrebauungsPlanes wird die gesetzt sche Umlegung
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